SPD-Kreistagsfraktion Olpe

KT-Sitzung am 14.03.04 – TOP 18 Produktplan 2005

Antrag zu TOP 18 – Produktplan 2005

Beschlussvorschlag:

Der Landrat wird aufgefordert, die Kosten für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach SGB II nicht über die allgemeine Kreisumlage abzurechnen, sondern vielmehr aufgrund des tatsächlichen Aufwandes separat jeweils zum 15. Februar des  Folgejahres. Bis zu diesem Termin sollen die Städte und Gemeinden Abschläge leisten.

Hierzu ist den Städten und Gemeinden im Kreis Olpe der Abschluss folgender Vereinbarung anzubieten:

„Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe, Wenden

und der Kreis Olpe

schließen folgende Vereinbarung:

§1

Die Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis Olpe nach dem SGB II obliegen, werden im folgenden Umfang nicht über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet:

-
Leistungen nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizkosten),

-
Leistungen nach § 23 SGB II (einmalige Beihilfen),
-          Leistungen nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 SGB II, soweit es um die  
             Inanspruchnahme der Hilfe im Einzelfall geht.

§2

(1) Die Abrechnung der Kosten nach § 1 erfolgt aufgrund des tatsächlichen Aufwandes. Dabei tragen die Städte und Gemeinden den Anteil an den tatsächlichen Kosten, der ihrem Anteil an der allgemeinen Kreisumlage entspricht.

(2) Die Städte und Gemeinden leisten jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Abschläge.      
         Die endgültige Abrechung erfolgt zum 15.02. des Folgejahres, Gleichzeitig werden die 
         Abschläge für das laufende Jahr festgesetzt.

§3

(1)
Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2005 in Kraft.

(2)
Die Vereinbarung kann zum Ende eines Jahres gekündigt werden. Die Kündigung muss
             schriftlich bis zum 31.08. des Jahres, in welchem die Kündigung wirksam werden soll, erklärt 
             werden.

(3)        Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht gekündigt wird.“

Begründung

In der jetzigen Situation, in der noch keine belastbaren Daten über die Be- und Entlastungssituation aus der Hartz IV-Gesetzgebung vorliegen, bietet sich eine Vereinbarung des Kreises Olpe mit den kreisangehörigen Gemeinden an, wonach erst nach Berücksichtigung sämtlicher Be- und Entlastungswirkungen und nach dem Abschluss der Revisionstermine am 01.03. und 01.10.2005 das weitere Vorgehen gemeinsam diskutiert und entschieden wird. 

Zwischenzeitlich ist aus der Presse zu entnehmen, dass es bundesweit etwa 200.000 ALG II-Empfänger mehr geben wird als ursprünglich vom Bund kalkuliert. Dies muss vor allem dazu führen, dass die Wohngeldentlastung des Landes aufgestockt wird, wenn sich die Zahl im Revisionsverfahren bestätigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht feststellbar, wie sich die tatsächliche Be- und Entlastungssituation auf den unterschiedlichen Ebenen darstellen wird. Es liegen nämlich weder belastbare Datengrundlagen für die Zahl der Hilfeempfänger vor noch für die an die einzelnen Hilfeempfänger zu zahlende Höhe der Leistung, weil etwa die Wohnverhältnisse und die Vermögensverhältnisse der Hilfeempfänger noch nicht feststehen. Außerdem benötigt das Gesetz zur Entfaltung seiner Wirkungen einen gewissen zeitlichen Nachlauf nach der Umsetzung in der Praxis.

Weil dies so ist, ist im Vermittlungsverfahren festgelegt worden, dass es Revisionstermine zum 01.03. und 01.10.2005 und in den Folgejahren geben wird, um die tatsächliche Be- und Entlastungssituation feststellen zu können. Der Bund muss sodann entsprechend nachsteuern und seinen Beitrag zu den Unterkunftskosten erhöhen. Endgültige Klarheit über die Auswirkungen der Hartz IV-Gesetze kann daher auch nicht vor Vorliegen der Revisionsergebnisse erzielt werden.

Der Landrat hat in seinem Schreiben vom 19.01.2005 an die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag und die Bürgermeister selbst darauf hingewiesen, dass die Fallzahlen sich verändern und ein dynamischen Prozess unterliegen. Insofern kann auch bei der weiteren Beratung des Produkthaushaltes 2005 im Kreisausschuss und im Kreistag nicht von gesicherten Erkenntnissen ausgegangen werden. 

